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Seit den 1990er-Jahren !ndet eine massive und geheime Extraktion von Daten der Bevöl-
kerung durch Technologieunternehmen statt, ohne dass sie durch irgendwelche gesetz lichen 
Au"agen wirklich behindert wird. Geleitet von einer rechtslibertären und neoliberalen Ideo-
logie verlief diese grossangelegte Erfassung der Datenströme durch «Big Tech» damals weit-
gehend unsichtbar. Sie wurde jedoch zu einer spürbaren Bedrohung für unsere Demokratien 
und unsere Freiheiten, als die enge Zusammenarbeit zwischen diesen Unternehmen und den 
Geheimdiensten mehrerer Staaten und Armeen zur Überwachung ihrer Bevölkerung ans Licht 
kam.1 Ab 2015 kamen mehrere Skandale hinzu, die Bedrohungen für Wahlprozesse, den fairen 
Zugang zur ö$entlichen Debatte, die Fähigkeit der Menschen, freie Entschei dungen zu tre$en, 
und sogar für die Vorhersagbarkeit staatlicher Entscheidungen und des Rechts darstellten.2 

  DEMOKRATIE

Geschlechtsspezifische 
Mehrfachdiskriminie-
rung im digitalen Staat

In diesem bereits alarmierenden 
Kontext verkörpert die algorithmi-
sche Technologie heute die Ein-
führung eines eigentlichen Daten-
patriarchats. Algorithmen, die 
rational und neutral erscheinen, 
sind allgegenwärtig geworden. 
Sie ersetzen zunehmend mensch-
liche Entscheidungen und sind 
in immer mehr Bereichen anzu-
tre!en.3 Von der Verbrechens-
bekämpfung durch Gesichtser-

kennung über die Vergabe von 
Bankkrediten, Wohnungen und 
Aufenthaltsgenehmigungen, die 
Verkehrssteuerung in Städten, die 
Automatisierung medizinischer 
Diagnosen, die Stra#ustiz bis hin 
zur Personalpolitik sind alle Berei-
che der Gesellschaft – private und 
ö!entliche – betro!en.4 

Den durch diese Technologie 
erzeugten Erleichterungen stand 

und so programmiert sind, dass 
sie in grösserem Umfang fortge-
führt werden.% So gab es mehrere 
Skandale um Algorithmen, die von 
Plattformen wie Amazon bei der 
Personalbescha!ung eingesetzt 
wurden, um Bewerber:innen für 
eine Anstellung zu klassi&zieren.7 

Entworfen mithilfe von Zusam-
menstellungen aus einem Jahr-
zehnt, waren Frauen im verwen-
deten Datensatz unterrepräsen-
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schnell die Gefahr einer «Soft-
wareisierung» durch algorithmi-
sche Verzerrungen gegenüber. 
Algorithmen kodieren nicht nur 
die bestehenden historischen 
Ungleichheiten, sondern repro-
duzieren sie auch exponentiell.' 
Mit anderen Worten: Algorithmen 
reproduzieren bestehende soziale  
Ungleichheiten, weil sie aus 
Daten gebildet werden, die diese 
Ungleichheiten widerspiegeln 
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tiert, was dazu führte, dass bei den 
zu tre!enden Entscheidungen 
männliche Bewerber systematisch 
bevorzugt wurden. Für Facebook 
(Meta) erfolgt die Schaltung von 
Stellenanzeigen auf diskriminie-
rende Weise nach Geschlecht und 
Rasse, trotz sogenannter neutra-
ler Targeting-Einstellungen und 
selbst dann, wenn die Personal-
werber:innen ihre Einstellungen 
auf sogenannte inklusive Weise 
de&nieren.( Vorlagen für Empfeh-
lungsschreiben, die von ChatGPT 
und Alpaca vorgeschlagen und 
nicht näher geprüft werden, ent-
halten Vorurteile sprachlicher und 
lexikalischer Art, die die Gefahr 
bergen, dass Bewerbungen von 
Frauen sabotiert werden.) Durch 
die algorithmischen Verzerrungen 
im Einstellungsprozess wird die 
sozio-sexuelle Arbeitsteilung wei-
ter verstärkt, ohne dass es zu einer 
Durchmischung der Geschlech-
ter kommt. Diese Segregation 

zwischen männlichen und weib-
lichen Sektoren, Branchen und 
Berufen bleibt ihrerseits eine der 
wichtigsten Erklärungen für die 
Einkommensunterschiede zwi-
schen Frauen und Männern.10 

Vielfältige Diskriminierungen
Neben dem Arbeitsmarkt ist auch 
der Zugang zu Gütern und Dienst-
leistungen betro!en. So wurde bei 
einer Untersuchung festgestellt, 
dass die Kreditlimite für die 2019 
eingeführte Apple-Karte Frauen 
systematisch diskriminierten: Bei 
gleichem Einkommen und glei-
cher Kreditwürdigkeit verfügten 
Männer über höhere Kreditlimite. 
Auch die Risikobewertung in den 
Bereichen Sicherheit, Verbrechens-
verhütung, Strafverfolgung und 
Rechtssystem, Zugang zu ö!entli-
chen und administrativen Dienst-
leistungen, Bildung, Gesundheits-
versorgung, Medien und Such-
maschinen sind davon betrof-

fen.11 Geschlechterstereotype 
wirken sich auf alle Bereiche der 
Gesellschaft aus (so verwenden 
Sprachassistenten wie Siri oder 
GPS weibliche Stimmen, um ihre 
Hilfsbereitschaft zu bezeugen).12 
Die Bedrohungen der Grund-
rechte durch die digitale Sphäre 
haben sich auch durch neue For-
men der Gewalt gegen Frauen 
vervielfacht (permanente Hassre-
den, Revenge Porn, Trolling, Cyber-
bullying und sexuelle Online-Dro-
hungen, entwürdigende und 
gewalttätige Deepfakes, die in 
den sozialen Medien aufgezwun-
gen werden, nicht eingewilligte 
Verö!entlichungen von privaten 
Nacktfotos, Doxing, Shadow Ban, 
Cyberstalking, Belästigung durch 
Spyware oder Überwachungs-
technologien usw.).13 Als Reaktion 
auf diese geschlechtsspezi&sche 
Gewalt kommt es immer häu&ger 
vor, dass sich Frauen aus der digi-
talen Sphäre zurückziehen («silen-
cing»).14 

Es überrascht nicht, dass die vielfäl-
tigen und sich weiter entwickeln-
den Diskriminierungen, die im 
algorithmischen Rahmen vorkom-
men, insbesondere Frauen den 
vollen Genuss ihrer Rechte und 
Freiheiten verwehren.15 Diese Dis-
kriminierungen der neuen Genera-
tion sind also keine blossen Über-
bleibsel aus einer vergangenen 
Epoche. Im Gegenteil, sie werden 
im Schatten des neuen technolo-
gischen Wandels, der sich rasant 
entwickelt und exponentielle Aus-
wirkungen auf die Gesellschaft hat, 
konstruiert und gestärkt. 

Das Recht muss diese von Algo-
rithmen erzeugten Verzerrungen 
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aufgreifen, um zu bestimmen, 
welche Art von Gesellschaft wir 
aufbauen wollen. Wenn Daten-
banken verzerrt und in grossem 
Umfang diskriminierend sind, 
sollten die Entwickler dieser digi-
talen Lösungen verp*ichtet sein, 
diese zu korrigieren oder nicht 
zu verbreiten.16 Um die Grund-
rechte, insbesondere der Frauen, 
zu schützen, sind umfassende 
und entwicklungsfähige Kontroll- 
und Rechenschaftsmechanismen 
erforderlich. In diesem Sinne sind 
die Bemühungen der Europäi-
schen Union, Gesetze zur Künstli-
chen Intelligenz und zum Daten-
schutz zu erlassen, ein bedeuten-
der Schritt in Richtung der Wider-
standsfähigkeit der Demokratie.17 
Auch wenn der AI Act keine umfas-
senden Mechanismen zur gericht-
lichen Kontrolle oder konkrete Vor-
kehrungen für Rechtsbeihilfen bei 
Grundrechtsverletzungen vorsieht 
und keine Folgenabschätzung für 
die Grundrechte enthält, sieht er 
Konformitätsbewertungen vor, 
um die Transparenz bei der Gestal-
tung der Algorithmen zu erfassen, 
was einen Anfang für die Wieder-
erlangung der Kontrolle und die 
Wiederaneignung unserer Grund-
freiheiten darstellt.18 Der Wille zu 
verbindlichen normativen Projek-
ten zeigt sich in diesem Bereich 
sowohl beim Europarat als auch in 
mehreren europäischen Ländern.19 

Auch die Schweiz muss 
reagieren
In der Schweiz erarbeitet der Bun-
desrat bis Ende 2024 einen Vor-
schlag für einen schweizerischen 
Ansatz zur Regulierung der virtu-
ellen Intelligenz, der den Entwick-
lungen in der EU und in inter na - 
tio nalen Organisationen Rech-
nung tragen soll und ein Gleich-

Staat und nicht an Unternehmen 
oder Personen, die algorithmi-
sche Verzerrungen entwickeln 
und nutzen. Andererseits werden 
Diskriminierungen als eindimen-
sional wahrgenommen, während 
Algorithmen Mehrfachdiskrimi-
nierungen entfalten, die indirekt 
sind und deren Diskriminierungs-
muster sich ständig weiterentwi-
ckeln Aus diesen Gründen wäre 
es angebracht, das Verbot der 
Mehrfachdiskriminierung in einer 
privatrechtlichen Norm auf der 
Grundlage des deutschen Gleich-
stellungsrahmengesetzes zu 
verankern, das detaillierte privat-
rechtliche Bestimmungen gegen 
Diskriminierung, einschliesslich 
Mehrfachdiskriminierung, vor-
sieht. Ein allgemeines Diskri-
minierungsverbot mit direkter 
horizontaler Wirkung und Rechts-
behelfsmechanismen bei Grund-
rechtsverletzungen sollte veran-
kert werden können. Ein System, 
das sich ausschliesslich auf die 
Einhaltung der Vorschriften durch 
die Entwickler konzentriert und 
die Auswirkungen der Systeme 
auf die Rechte derjenigen, die sie 
nutzen, nicht anerkennt, insbe-
sondere in kritischen Bereichen 
wie dem Arbeitsmarkt, ist nicht 
ausreichend.

Zweitens braucht es ehrgeizigere 
internationale Verp*ichtungen 
der Schweiz. In diesem Sinne und 
in Erwartung der Unterzeichnung 
eines künftigen Rahmenüber-
einkommens in diesem Bereich 
sollte an die Rolle des Protokolls 
Nr. 12 der Europäischen Men-
schenrechtskonvention (EMRK) 
erinnert werden, das die Schweiz 
nie unterzeichnen und rati&zieren 
wollte. Dieses Protokoll verankert 
ein allgemeines Diskriminierungs-

verbot, das in allen Bereichen des 
ö!entlichen und privaten Lebens 
Anwendung &ndet, unabhängig 
vom Diskriminierungsgrund. Mehr 
als 20 europäische Staaten haben 
dieses Protokoll unterzeichnet. Es 
ergänzt Artikel 14 EMRK, dessen 
Verbotsprinzip von der mutmass-
lichen Verletzung eines anderen 
durch die EMRK geschützten 
materiellen Rechts abhängt. 

Drittens sollten im Schweizer Recht 
rechtliche Mechanismen geschaf-
fen werden, die es der Zivilgesell-
schaft ermöglichen, durch Sam-
melklagen gemeinsam zu handeln. 
Algorithmische Diskriminierungen 
haben eine kollektive Tragweite: 
exponentielle Auswirkungen der 
Verarbeitungsdateien auf die 
Anzahl der diskriminierten Perso-
nen, erschwerte Identi&zierung der 
geschädigten Menschen, «Black-
box»-E!ekt, mangelnde Transpa-
renz sowie Algorithmen, die dank 
«algorithmischer Diskretion» und 
Patentschutz potenziell nicht nach-
weisbar sind. Angesichts dieser 
besonderen Merkmale sollte eine 
rechtliche Regelung in Betracht 
gezogen werden, die die Klage- 
und Beschwerdebefugnis ziviler 
Organisationen für Sammelklagen 
ermöglicht. Nur diese Arten von Kla-
gen haben regulierende Wirkung 
im Bereich der Algorithmen. e
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gewicht zwischen der Achtung 
der Menschenrechte und der 
Innovations fähigkeit anstrebt.20 
Um über konkrete rechtliche Mit-
tel zur Bekämpfung der algorith-
mischen Diskriminierung zu verfü-
gen, sollten sich die Bemühungen 
auf mehrere Punkte konzentrieren.

Erstens sollte die Schweiz den 
Rahmen ihres Antidiskriminie-
rungsrechts ergänzen, da es nicht 
in der Lage ist, Algorithmen zu 
bestrafen, die Frauen diskriminie-
ren. Artikel 8 Absatz 2 der Bundes-
verfassung, in dem der Grundsatz 
der Nichtdiskriminierung veran-
kert ist, bietet nicht den notwen-
digen Schutz vor den Herausfor-
derungen der algorithmischen 
Diskriminierung. Zum einen rich-
tet sich diese Bestimmung an den 
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 und die IKT-Lenkung in der Bundesverwaltung (VDTI), SR 172.010.58.

Cesla Amarelle 
ist ordentliche Professorin für 
ö!entliches Recht und Migrations-
recht an der Universität Neuchâtel. 
Sie ist zudem Präsidentin der  
Eidgenössischen Kommission  
für Frauenfragen (EKF).


